




http://www.hanf-hanf.at


Feuer auf Mechthild Dyckmans
Kommentar von Hans Cousto

Mechthild Dyckmans 
verweist des Öfteren 
auf www.drugcom.de 

als wissenschaftliche Quelle 
zu Drogenfragen. Zu dieser 
Tatsache stellte Leon Obist am 
7. November 2011 auf „abge-
ordnetenwatch.de“ der Dro-
genbeauftragten eine Frage 
zu dem Beitrag „Meta-Studie 
bestätigt: Kiff er bauen mehr Un-
fälle“, der drei Tage zuvor auf 
www.drugcom.de erschienen 
war. Der Titel sei tendenziös, 
meinte der Fragesteller, da er 
nicht mit dem Inhalt des Ar-
tikels übereinstimme. So heißt 
es im Fazit („Keine Aussage zu 
Ursachen“) des Artikels: „ ... 
Zusammenhang zwischen Can-
nabiskonsum und der Häufi g-
keit von Verkehrsunfällen nach 
Einbeziehung des persönlichen 
Fahrstils nicht mehr signifi kant 
war. In Wirklichkeit waren eine 
hohe Risikobereitschaft und eine 
laxe Einstellungen gegenüber der 
Straßenverkehrsordnung maß-
geblich an der Unfallhäufi gkeit 
beteiligt ...“

Dyckmans antwortete in 
einem formell höfl ichen Stil 
und schrieb: „Die von Ihnen 
zitierte Stelle ist nur ein Auszug 
aus einer Zusammenfassung 
über die Metastudie zu Einfl uss 
des Cannabiskonsums auf das 
Unfallrisiko im Straßenverkehr. 
Wenn man diese von Ihnen zi-
tierte Stelle im Kontext und unter 
der Überschrift „Keine Aussage 
zu Ursachen“ liest, ist der wis-
senschaftliche Bezug durchaus 
hergestellt. Denn es wird auf ei-
nen Übersichtsartikel von 2009 
von Andrew Sewell und seinem 
Team hingewiesen.“ Danach zi-
tierte Dyckmans den ganzen 
Artikel, der auf www.drug-
com.de erschienen war, jedoch 
ging sie mit keinem Wort auf 
die Diskrepanz zwischen Ti-
tel und Text ein. Einmal mehr 
verweigerte sich Dyckmans ei-
ner Diskussion auf Augenhöhe 
und ging auf die Kritik in ihrer 
üblichen Manier – geprägt von 
einer linientreuen und oppor-
tunistischen Haltung – erst gar 
nicht ein. Dabei hätt e sie allen 
Grund dafür gehabt, da eine 
im November 2011 erschie-
nenen Studie die Erkenntnis 

vermitt elte, dass mit einer Zu-
nahme des Cannabiskonsums 
eine Abnahme von Verkehrs-
unfällen mit tödlichem Aus-
gang einher gehe.

Das Institut zur Zukunft 
der Arbeit (IZA) in Bonn, ein 
von der Deutschen Post AG 
gegründetes privates Wirt-
schaftsforschungsinstitut, ver-
öff entlichte im November 2011 
die Studie „Medical Marijuana 
Laws, Traffi  c Fatalities, and Alco-
hol Consumption“ (IZA DP No. 
6112) von D. Mark Anderson 
(Montana State University) 
und Daniel I. Rees (University 
of Colorado Denver and IZA). 
Unter Verwendung von Daten 
der gesamten USA sowie ein-
zelner Bundesstaaten wurde in 
dieser Studie der Zusammen-
hang zwischen der Abgabe 
von medizinischem Marihuana 
und diversen Entwicklungen 
untersucht. So konnte festge-
stellt werden, dass Erwachsene 
durch die Verfügbarkeit von 
gutem Marihuana in offi  zi-
ellen Abgabestellen vermehrt 
Marihuana konsumierten, bei 
Jugendlichen war dies jedoch 
nicht der Fall. Letz tere konsu-
mierten sogar weniger Mari-
huana. 

Bemerkenswert ist auch die 
Beobachtung, dass die Zahl der 
Verkehrsunfälle mit tödlichem 
Ausgang in den Bundesstaa-
ten, in denen die Abgabe von 
Cannabis als Medizin legali-
siert wurde, signifi kant zu-
rück ging. Dies wurde auf die 
Tatsache zurückgeführt, dass 
mit dem zunehmenden Can-
nabisgebrauch eine Abnahme 
des Alkoholkonsums einher 
ging. Dies ließe, so die Studie, 
die Schlussfolgerung zu, dass 
Cannabis für viele Menschen 

ein Substitut für Alkohol sei. 
In der Studie wurden die Da-
ten der Verkehrsunfälle in den 
Jahren vor und nach Einfüh-
rung der Abgabe von Canna-
bis als Medizin in den einzel-
nen Bundesstaaten untersucht. 
Dabei wurden die Daten pro 
100.000 Inhabern von Fahrer-
laubnissen (Führerscheinen) 
abgeglichen. Im Schnitt  ging 
innerhalb von drei Jahren die 
Anzahl tödlicher Verkehrsun-
fälle in Bundesstaaten mit Ab-
gabestellen für Cannabis als 
Medizin um etwa neun Pro-
zent stärker zurück als in Bun-
desstaaten, in denen es keine 
solchen Abgabestellen gab.

Die Auswirkungen der Ab-
gabestellen für Cannabis als 
Medizin haben gemäß der Stu-
die eine nachhaltige Wirkung. 
Innerhalb von zwei Jahren 
ging die Zahl der tödlichen 
Verkehrsunfälle bedingt durch 
Alkohol um 11 Prozent zurück, 
nach mehr als drei Jahren lag 
dieser Rückgang bereits bei 15 
Prozent. Da auch der Verkauf 
von alkoholischen Getränken 
in den Bundesstaaten mit Ab-
gabestellen für Cannabis als 
Medizin zurück gegangen 
ist (bei Bier um 5,3%), kann 
davon ausgegangen werden, 
dass für viele Menschen der 
Gebrauch von Cannabis als 
Substitut für den Konsum von 
Alkohol dient. Der erfreuliche 
Nebeneff ekt: Es gibt weniger 
Verkehrstote.

Vor allem für die Versiche-
rungswirtschaft sind diese Er-
kenntnisse von großer Bedeu-
tung, da eine Reduzierung von 
schweren Verkehrsunfällen 
eine Minderung der Kosten 
sowohl für Lebensversiche-
rungen als auch für Kranken-

kassen zur Folge haben und so 
die Ertragsquote sich für die 
Versicherungsgesellschaften 
verbessert. Deshalb müss-
ten diese Gesellschaften ein 
großes Interesse – schon allei-
ne aus wirtschaftlichen Grün-
den – daran haben, dass die 
Abgabe von Cannabis als Me-
dizin weltweit fl ächendeckend 
eingeführt wird.

Berichte über Erkenntnisse, 
wie sie in der Studie des Ins-
tituts zur Zukunft der Arbeit 
(IZA) in Bonn vorgelegt wur-
den, sind leider auf der Web-
site www.drugcom.de der 
BZgA oder auf der Website der 
Drogenbeauftragten Mecht-
hild Dyckmans nicht zu fi nden 
(Stand: 18.01.2012). 

Leitmotiv scheint hier nicht 
primär eine sachliche Auf-
klärung zu sein, sondern eine 
linientreue und opportunisti-
sche Haltung zu regierungs-
amtlichen Vorgaben. Und im 
Rahmen eines solchen Kon-
textes will sich die Drogenbe-
auftragte auch nicht von einer 
tendenziösen respektive in die 
Irre führenden Überschrift dis-
tanzieren.

Quellen:

Abgeordnetenwatch: Fragen an Mecht-

hild Dyckmans

www.abgeordnetenwatch.de

Drugcom: Meta-Studie bestätigt: Kiff er 

bauen mehr Unfälle

www.drugcom.de

Jacob Sullum: Do Medical Marijuana 

Laws Reduce Traffi  c Fatalities?

www.reason.com

IZA DP No. 6112: Medical Marijuana 

Laws, Traffi  c Fatalities, and Alcohol Con-

sumption

http://ftp.iza.org/dp6112.pdf

Wenn es um Kritik an dem Webauftritt www.drugcom.de –einem 

Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

- geht, dann kann sich die Bundesregierung darauf verlassen, dass die 

Drogenbeauftragte Mechthild Dyckmans stets Partei für das Projekt der 

BZgA ergreift. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Antwort Dyckmans vom 

16. Dezember 2011 auf abgeordnetenwatch.de, in der sie ihre linientreue 

und opportunistische Haltung einmal mehr unter Beweis stellte.

Dyckmans opportunistische Haltung 
zu www.drugcom.de
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Nachdem der Deutsche Rüs-
tungskonzern Heckler&Koch 
aufgrund fragwürdiger Waf-
fenexporte nach Mexiko in die 
Schlagzeilen sowie ins Visier 
der Staatsanwaltschaft geraten 
war, hat die Fraktion der LIN-
KEN eine Kleine Anfrage zum 
Thema Waff enexporte nach 
und zur Lage der Menschen-
rechte in Mexiko gestellt. Die 
Bundesregierung ignoriert in 
der Antwort die Verstrickung 
des Militär- und Polizeiappa-
rats in die Menschenrechts-
verletz ungen und plant im 
Rahmen eines bilateralen Ab-
kommens sogar, den Aufb au 
der dortigen Polizeikräfte zu 
fördern, obwohl sie keinerlei 
Vorstellungen darüber zu ha-
ben scheint, wie korrumpiert 
das ganze System dort ist.

„Die Bundesregierung setz t 
sich weltweit nachdrücklich für 
eine entschlossene Korruptionsbe-
kämpfung ein. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Zusammenarbeit 
mit anderen Staaten im Bereich 
der Verbrechensbekämpfung. Bei 
der Gewährung von polizeilichen 
Ausbildungs- und Ausstatt ungs-
hilfen für Mexiko wird dieser 
Aspekt im Zuge der Prüfung der 
außenpolitischen Kooperationsfä-
higkeit in jedem Einzelfall berück-
sichtigt [...] Konkrete statistische 
Daten zur Korruption innerhalb 
der Polizei in Mexiko liegen der 
Bundesregierung nicht vor.“

An anderer Stelle heißt es:
„Ein zweiter Faktor ist die 

wachsende Atomisierung der Kar-
telle infolge der Erfolge der Si-
cherheitskräfte bei der Ausschal-

tung von Führungsfi guren der 
Kartelle.“

Die Macht der Kartelle ist 
ungebrochen und wächst trotz  
der Verhaftung von zehn und 
der Ermordung (Atomisie-
rung) von drei ranghohen Mit-
gliedern im Jahre 2011 stetig, 
was auch die aktuellste Studie 
zu dem Thema beweist. „Ato-
misiert“ wurden vergangenes 
Jahr 12.000 Menschenleben. 
Der leichte Rückgang liege 
nicht an der zunehmenden 
Militarisierung, sondern an ei-
nigen Friedensabkommen der 
Kartelle untereinander, um 
die Kräfte zu bündeln, so die 
Studie zur rückläufi gen Zahl 
der Morde 2011 (2010: 15.000 
Tote). Einigen Kartellmitglie-
dern werden in den nördlichen 
Bundesstaaten sogar gute 

Chancen bei der kommenden 
Wahl eingeräumt.

Die von unserer Regierung 
hochgelobten „Sicherheitskräf-
te“ sind währenddessen re-
gelmäßig selbst in Menschen-
rechtsverletz ungen verstrickt. 
Trotz dem, so die Bundesregie-
rung, sei Mexiko keine Krisen-
region und deshalb sei „eine 
vollständige Einstellung von 
Waff enlieferungen [...] gegenüber 
Mexiko derzeit nicht beabsichti-
gt“.

Man wolle die Regierung 
Calderon im Rahmen eines 
geplanten Abkommens sogar 
verstärkt im Kampf gegen die 
Drogen unterstütz en, so die 
Bundesregierung in einer Pres-
semitt eilung vom 12.01.2012. 

Auf hanfj ournal.de am: 16.01.12

Die Atomisierung der Kartelle?
Vollständige Einstellung von Waff enlieferungen derzeit nicht beabsichtigt

Haben Lokalzeitungen im 
Norden wenig zu vermelden, 
geht es den Kiff ern an den 
Kragen. Die klauen nämlich 
angeblich in ganz Niedersach-
sen, Nordhessen und im nörd-
lichen NRW Hortensien, weil 
es in der „Cannabis-Szene“ das 
Gerücht gäbe, Hortensien hät-
ten eine Hanfb lüten-ähnliche 
Wirkung. Das Gerücht hält 
sich tatsächlich hartnäckig, je-
doch nicht aufgrund der man-
gelenden Information in der so 
genannten Szene, sondern weil 
in der „Medien-Szene“ immer 
wieder derartige Artikel ver-
öff entlicht werden, so wie in 
den vergangenen Tagen erst 
Mitt e Januar. Das Hanf Jour-
nal und andere „Szene-Zeit-
schriften“ klären regelmäßig 
über das Gerücht auf, sobald 
die Uralt-Ente in den Medien 
auftaucht. Das hilft jedoch we-

nig, wenn die „Lokalzeitungs-
Szene“ in Norddeutschland 
Jugendlichen immer wieder 
weismacht, Hortensien seien 
in Kiff erkreisen ein beliebtes 
Substitut.

Googelt man das Wort „Hor-
tensiendiebstahl“ erscheinen 
auch derzeit wieder unzählige 
Artikel in Lokalzeitungen aus 
Niedersachsen, die sich nur 
um dieses Thema drehen und 
sehr nebulöse Informationen 
bezüglich der Wirkung der 
Blümchen enthalten, jedoch 
kein einziger, der in „Szene-
Medien“ veröff entlicht wurde.

Stellt sich die Frage, weshalb 
das Phänomen gerade dort, 
wo die Lokalzeitungen am 
häufi gsten Legenden verbrei-
ten berichten, am vehementes-
ten auftritt . 

Auf hanfj ournal.de am: 18.01.12

Weshalb Kiff er immer schuld sind
Wer „Feuer“ schreit, hat es oft selbst gelegt.

Ein Undercover-Agent der 
DEA (Drug Enforcement 
Agency) hatt e sich bereits 2006 
während einer Vorführung 
zum Thema „Waff en und Si-
cherheit“ vor den Augen einer 
Schulklasse in den Fuß ge-
schossen und die Vorführung 
danach unbeeindruckt fortge-
setz t. Direkt vor dem Schuss 
hatt e er gesagt, „er sei der Ein-
zige in diesem Raum, der profes-
sionell genug sei, die Waff e zu 
tragen“. Seine Klage gegen die 
DEA, die das Video freigege-
ben hatt e, wurde am 18.01.2012 
abgewiesen. Der immer noch 
für die DEA tätige Beamte ar-

gumentierte, er könne seitdem 
an Schulen keine Aufk lärungs-
arbeit mehr leisten sowie nicht 
mehr „undercover“ eingesetz t 
werden und werde überall auf 
diesen Vorfall angesprochen, 
was wiederum sein Privatle-
ben beeinträchtige. 

Das Gericht argumentierte, 
der Vorfall habe im Rahmen 
einer öff entlichen Veranstal-
tung statt gefunden und falle 
demnach nicht unter die zu 
schütz ende Privatsphäre des 
Klägers und wies die Klage 
ab. 

Auf hanfj ournal.de am: 19.01.12

Fuß-Nöte eines Agenten
DEA-Agent verliert Prozess um youtube-Video

Am 20.01.2012 konnte man 
in der Pharmazeutischen Zei-
tung lesen, dass gegen Rheu-
matoide Arthritis lediglich 
ein bestimmtes Medikament 
helfe.

Andere seien aus verschie-
denen Gründen nicht wirk-
sam, so die Zeitung weiter, und 
Cannabis helfe auch nicht. Die 
Begründung hierfür liest sich 
seltsam: Es helfe nicht, weil 
es nur bei MS zugelassen sei. 
Die aktuelle Forschung wider-
spricht dieser These (zum Bei-
spiel Dr. Franjo Grotenhermen 
im Hanf Journal Januar 2005), 
die auch nur mit der fehlenden 
Indikation begründet wird, 
nicht mit der tatsächlichen 
Wirkungsweise von Cannabis 
bei rheumatischen Erkran-
kungen, was eine ganze Reihe 
neuerer Studien belegt. 

Dass der größte Anteil 
der Patienten, bei denen in 

Deutschland Cannabis als 
Medizin erfolgreich eingesetz t 
wird, Schmerzpatienten sind, 
bleibt genau wie andere Indi-
kationen, die es hierzulande 
durchaus gibt, komplett  un-
erwähnt. So läuft das eben: 
Nachdem man nicht verhin-
dern konnte, dass Cannabis als 
Medizin zumindest nach der 
Überwindung einiger Hinder-
nisse für Patienten zu bekom-
men ist, werden keine neuen 
Indikationen, beruhend auf 
den bereits gemachten Erfah-
rungen, zugelassen. So sparen 
sich die Kassen auch die Kos-
tenübernahme für Schmerz- 
und andere Cannabispati-
enten, da ein so genannter 
„Off -Label-Use“ zwar legal ist, 
die Kassen aber nicht zur Kos-
tenübernahme verpfl ichtet. 

Auf hanfj ournal.de am: 20.01.12

Nutzlos wegen fehlender 
Zulassung?
Wie die Pharmalobby Meinung macht
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Nun geht die 
Schlittenfahrt los

Bußgeld, Punkte, Fahrver-
bot, und noch der völlige Ent-
zug der Fahrerlaubnis über die 
Verwaltungsbehörde.

Dass der sofortige Entz ug 
des Führerscheins zu „Recht“ 
geschieht, hat erst kürzlich das 
Verwaltungsgericht Aachen 
(05.12.2011 -3 L 457/11) in einem 
Klageverfahren festgestellt. 
Demnach ist die Fahreignung 
auch bei Gelegenheitskonsu-
menten per se ausgeschlossen, 
wenn eine „Drogenfahrt“ be-
gangen wurde.

Gelegentlicher* 
Cannabiskonsum 
+ 
fehlendes** 
Trennungsvermögen 
= 
Lappen futsch

Eine neue Fahrerlaubnis gibt 
es nur bei Vorlage einer posi-
tiven MPU-Bescheinigung.

„MPU? Was wollen die denn 
von mir? Ich habe weder ein Dro-
genproblem noch bin ich „breit“ 
gefahren. Nur weil ich hin und 
wieder mal einen rauche ... die ha-
ben doch voll einen an der Waff el.

Meinem Nachbar, der min-
destens einmal im Monat von 
einem mehr oder minder feucht 
fröhlichen Abend angedüdelt mit 
dem Auto nach Hause kommt, 
passiert nichts. Selbst als sie ihn 
mal besoff en mit einem Promille 
aus dem Verkehr gezogen haben, 
musste er seine Pappe nur für 4 
Wochen abgeben.“

So sind nicht selten die gro-
ßenteils nachvollziehbaren 
Reaktionen von Betroff enen. 
Sie stehen wie „ein Ochs vorm 
Berg“, fühlen sich völlig über-

vorteilt und über den Leisten 
gezogen. Dies führt in der 
Regel dazu, dass sich die Be-
troff enen refl exartig verteidi-
gen wollen, um dem Vorwurf 
ausräumen oder relativieren ... 
“kann gar nicht sein ... mein letz -
ter Konsum liegt schon yx Stun-
den zurück ...“

Dieser Frust ist zwar nach-
vollziehbar, aber ein schlech-
ter Berater für eine anstehende 
MPU. Bei einer MPU darf man 
nicht in eine Verteidigungshal-
tung geraten, man muss die 
Gutachter davon überzeugen, 
dass man kein Drogenprob-
lem (mehr) hat oder hatt e, und 
auch nie wieder unter Drogen-
einfl uss fahren wird, da man 
von nun an völlig abstinent 
lebt. Die behördliche Frage-
stellung lautet in diesen Fällen 
meist:

„Liegt bei XY Drogenkonsum 
vor, der Zweifel an der Fahreig-
nung begründen kann, und ist 
zu erwarten, dass XY auch zu-
künftig ein Fahrzeug unter dem 
Einfl uss von Betäubungsmitt el 
führen wird?“

Diese Fragen sollen über die 
Fahreignungsbegutachtung, 
kurz MPU geklärt werden.

Die Untersuchung erstreckt 
sich hierbei auf drei Bereiche.

Eine ärztliche Untersuchung 
inklusive Drogenscreening 
(Blut/Urin) zur Abklärung 
des aktuellen Konsumsta-
tus
Psychomotorische Leis-
tungs- und Reaktionstests 
an verschiedenen Geräten
Einem alles entscheidenden 
psychologischen Begutach-
tungsgespräch.

Bei der Drogenfragestel-
lung kommt hinzu, dass die 

1.

2.

3.

Betroff enen zum Zeitpunkt 
der Begutachtung schon einen 
ausreichend langen und zugel-
assenen*** Abstinenznachweis 
vorlegen müssen, um die MPU 
überhaupt bestehen zu kön-
nen. Was als ausreichend an-
zusehen ist, ist abhängig von 
der „Konsumdiagnose“, die 
der Gutachter bei der abschlie-
ßenden Begutachtung (MPU) 
stellt.

Die Diagnose vor 
der Diagnose

Jetz t wird es kompliziert: 
3, 6 oder 12 Monate Drogen-
screening? Die Palett e reicht 
von Abhängigkeit bis zum 
ausschließlich gelegentlichen 
Cannabiskonsum. Im Zuge des 
psychologischen Gespräches 
versucht sich der Verkehrspsy-
chologe, anhand der Akten-
lage (Führerscheinakte) und 
den Fragen zur Konsument-
stehung, Motivation, Entwick-
lung etc., ein Bild vom „Dro-
genproblem“ zu machen.

Erst wenn er der Meinung 
ist, dass die Angaben des Be-
troff enen zur Konsumentwick-
lung nachvollziehbar, in sich 
widerspruchsfrei und off en 
sind, kann er das Konsum-

verhalten „klassifi zieren“ und 
entscheiden, ob der vorgelegte 
Abstinenznachweis für eine 
positive Prognose ausreicht.

Hierbei ist zu beachten, dass 
es auch zu keinen Widersprü-
chen von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen kommen darf. 
Dies betriff t auch und gerade 
die toxikologische Befundla-
ge, zur Frage von Konsum-
zeitpunkt vor der Verkehrs-
kontrolle und der generellen 
Konsumgewohnheiten.

Neben der Widerspruchs-
freiheit von der Datenlage und 
Konsumbeschreibung wird 
auch erwartet, dass der Betrof-
fene die Maßnahmen als nach-
vollziehbar und gerechtfertigt 
ansieht, da jeder Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit oder Verhält-
nismäßigkeit der Maßnahmen 
schnell als fehlende Einsicht 
gewertet werden kann.

Auch Vergleiche mit der 
off ensichtlich gefährlicheren 
Substanz Alkohol, werden 
aus verkehrspsychologischer 
Sicht als Bagatellisierung der 
eigenen „Drogenproblematik“ 
gewertet und führen meist zu 
einem negativen Gutachten.

Jedes gesagte Wort vor 
der MPU ist eins zu viel

Da die subjektive Wahrneh-
mung der Betroff enen oftmals 
nicht deckungsgleich mit den 
wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen sind, ist es ratsam im Vor-
feld z.B. bei Polizeikontrollen 
keinerlei Konsumangaben zu 
machen, ohne dass man die ge-
nauen Werte und deren mög-
lichen Interpretation kennt. 
Wer von Anfang an richtig 

handelt, hat gute Chancen die 
MPU-Hürde im ersten Anlauf 
zu bestehen. Da man sich vor 
einer Verkehrskontrolle nicht 
schütz en kann, ist es umso 
wichtiger die folgenden Ver-
haltensregeln zu beachten.

Reden ist Silber, 

Schweigen ist Gold.

Also keinerlei Angaben zu 
den Konsumgewohnheiten 
machen, auch nicht zum letz -
ten Konsumzeitpunkt. Viele 
Konsumenten quatschen sich 
leider immer wieder um Kopf 
und Kragen und verkompli-
zieren sich damit eine Fahreig-
nungsbegutachtung. Nach er-
folgter Verkehrskontrolle den 
Konsum umgehend einstellen.

Wissen ist Macht, und nichts 

wissen macht angreifbar.

Bei einer Überprüfungsan-
ordnung seitens der Führer-
scheinstelle ist die Einsicht-
nahme in die Führerscheinakte 
der erste Schritt , der erfolgen 
sollte, bevor man sich in ir-
gendeiner Form gegenüber der 
Behörde/Polizei äußert. 

Die Führerscheinakte ist die 
zentrale Datenquelle für den 
Gutachter. Daher ist es not-
wendig diese genau zu analy-
sieren, da es nicht selten vor-
kommt, dass weitergehende 
Informationen (z.B. Polizeibe-
richte mit vermeintlichen Kon-
sumangaben) in der Akte sind, 
von denen man nichts weiß. 

Neben den genannten grund-
sätz lichen Verhaltensregeln ist 
es für Betroff ene in der Regel 
sinnvoll sich individuell auf 
eine MPU vorbereiten zu las-
sen. Die hierfür entstehenden 

Kosten sind, bei der richtigen 
Auswahl der MPU- Beratung, 
in der Regel überschaubar, 
und verhindern eine „Ehren-
runde“ bei der Begutachtung, 
die oftmals bis zu 1.000,-€ Zu-
satz kosten verursacht und die 
führerscheinlose Zeit verlän-
gert.

Die kostenfreien MPU-In-
foabende, die von vielen Be-
gutachtungsstellen angeboten 
werden, stellen hier keine Al-
ternative dar, weil das in der 
Regel reine Verkaufsveran-
staltungen sind, bei denen die 
Betroff enen, gerade in dem Be-
reich der Drogenfragestellung, 
kaum verwertbare Informati-
onen zu ihren individuellen 
Fragen erhalten.

* Von einem „Gelegenheitskonsum“ 

geht man schon aus, wenn ein wieder-

holter Konsum stattgefunden hat.

** Wird in der Regel schon von ausge-

gangen, wenn der THC-Wert über dem 

analytischen Grenzwert von 1ng/ml 

liegt.

*** von Laboren, die nach ISO 17025 

zertifi ziert sind und die CTU3 Kriterien 

erfüllen

Cannabiskonsum und MPU
Ausgebremst und völlig überfahren - so oder so ähnlich fühlen 

sich Cannabiskonsumenten, die tagtäglich in die Mühlen des 

Führerscheinrechtes geraten. Es ist schnell passiert. Abends auf 

einer Party eine Tüte genossen, am anderen Tag nach etlichen 

Stunden Schlaf ins Auto und ... autsch ... Verkehrskontrolle.

Es kommt, wie es kommen muss. Ab zur 

Blutentnahme. Ergebnis THC positiv.

ANZEIGEN

Die vier Konsumcluster im Überblick (D-Kriterien) 

mit den geforderten und vorgeschriebenen Abstinenzzeiträumen

D1 Abhängigkeit (ICD 10) D2 Missbrauch1(DMS 4) D3 regelmäßiger 
Cannabiskonsum

D4 ausschließlich gelegentlicher 
Cannabiskonsum

min. 1 Jahr nach erfolgreicher 
Drogentherapie

min. 1 Jahr min. 6 Monate2 min. 3 Monate3

1 Unter D2 fallen auch ein hoch riskanter Mischkonsum und eine problematische Konsummotivation, auch wenn die DMS 4 Kriterien nicht erfüllt sind.
2 Bei einem langjährigen chronischen Cannabiskonsum kann auch ein längerer Abstinenznachweis bis zu 12 Monaten gefordert werden, da eine Ab-

grenzung zu D2 gerade hinsichtlich der Konsummotivation mitunter schwierig erscheint.
3 theoretisch kann ein Gelegenheitskonsument eine MPU auch ohne Abstinenznachweis bestehen, wenn er darlegen kann wie er in Zukunft eine „er-

neute“ Drogenfahrt sicher vermeiden kann. Hat der Konsument das notwendige Fachwissen über Wirkung, Nachweiszeiten etc., um eine Drogenfahrt 

zu vermeiden, wird aus verkehrspsychologischer Sicht aber das Konsumcluster des sehr gelegentlichen Konsums angezweifelt.

von Theo Reetig

Viele Konsumenten 
quatschen sich leider 
immer wieder um 
Kopf und Kragen und 
verkomplizieren sich 
damit eine Fahreig-
nungsbegutachtung

http://www.kayagrow.de
http://www.bongshop.de
http://www.vapocane.de
http://www.indras-planet.at
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Von Sadhu van Hemp

Es geschah am helllich-
ten Tag anno 1990, als 
eine von der Drogensze-

ne deformierte Frau ihrem 
Ehemann beim Besuch in der 
JVA Lübeck einen 1,1 Gramm 
schweren Monsterhaschpi-
ckel zusteckte – und erwischt 
wurde. Das Amtsgericht 
verdonnerte die arme Seele 
wegen Verstoßes gegen das 
Betäubungsmitt elgesetz es zu 
einer Freiheitsstrafe von zwei 
Monaten. Danke und tschüß, 
könnte man nun denken, aber 
denkste! Der Rechtsbeistand 
der Delinquentin ging nämlich 
in Berufung – zur Vorfreude 
der Staatsanwaltschaft, denn 
wer um Senge bett elt, der soll 
sie auch bekommen.

Nun, wir wissen nicht, in-
wieweit der Gang ins Beru-
fungsverfahren beidseitiges 
Kalkül der beteiligten Juristen 
war, doch off ensichtlich woll-
te man sich mal etwas weiter 
aus dem Fenster lehnen und 
nachgucken, wie es im Dro-
gensumpf der norddeutschen 
Tiefebene wirklich zugeht.

1992 trat dann die Beru-
fungsstrafk ammer des Landge-
richts Lübeck zusammen, um 
mal ordentlich über die Lan-
desgrenze hinweg zu lüften 
und in Sachen Cannabis nach 
Jahrzehnten der Willkürjustiz 
den Muff  aus den Talaren zu 
bekommen. Der Vorsitz ende 
Richter Wolfgang Neskovic 
lehnte sich dabei besonders 
weit heraus und sah sich nach 
längerem Hinsehen außerstan-
de, die Angeklagte überhaupt 
noch zu verknacken, da dieser 
Akt der Ungnade seiner Mei-
nung nach verfassungswidrig 
sei. Das Verfahren wurde aus-
gesetz t und kurzerhand dem 
Bundesverfassungsgericht zur 
Entscheidung vorgelegt.

Das war natürlich ein mäch-
tig gewaltiger Justizskandal 
in diesem unseren Vaterland, 
das seinerzeit fest in rechts-
konservativer Hand war, die 
jeden abwatschte, der nur den 
Anschein eines schrägen und/
oder linken Vogels erweckte. 
Wie auf Knopfdruck machte 
sich dann auch das Kartell der 
Tendenzmedien in die Hose, 
zeterte und wett erte – und 
stellte das SPD-Mitglied Wolf-
gang Neskovic als Halbirren 
hin, der das Germanenvolk 
schwerstdrogenabhängig ma-
chen wolle. Die Hanff reunde 
tanzten derweil vor Freude 
auf Tischen und Bänken, denn 
nicht das Urteil allein war die 
Sensation in Dunkeldeutsch-
land, sondern vielmehr die 
dreißigseitige Begründung. 
Und die hatt e es in sich:

Zur rechtlichen Würdigung 
des Falles führte die Lübecker 
Kammer aus, dass nach ihrer 
Überzeugung das Betäubungs-
mitt elgesetz  nicht greift, da die 
Anwendung in diesem Verfah-
ren schlichtweg verfassungs-

widrig sei. Die Kammer war 
der Auff assung, dass das Auf-
führen von Cannabis im Be-
täubungsmitt elgesetz  und das 
Nichtauff ühren von Alkohol 
und Nikotin gegen den Gleich-
heitsgrundsatz  des Artikels 3 
des Grundgesetz es verstößt. 
Danach ist es dem Gesetz geber 
verboten, „wesentlich Gleiches 
willkürlich ungleich und we-
sentlich Ungleiches willkür-
lich zu behandeln“. Rechts-
gleichheit führe zudem nicht 
automatisch zu einer schema-
tischen Gleichsetz ung (z.B. 
von Heroin und Hanf). Im 
Umkehrschluss sieht die Kam-
mer auch keinen einleuchten-
den Grund, warum Hanf im 
BtmG gelistet wird und Alko-
holika und Nikotin nicht – zu-
mal die legalen Substanzen 
für die Konsumenten evident 
gefährlicher seien als das ille-
gale Kraut. 40.000 Schnapslei-
chen jährlich sprächen für sich, 
ebenso die Tatsache, dass es 
seit Adams Zeiten keinem Le-

bewesen gelungen ist, sich mit 
Haschgift zu Tode zu kiff en. 
Haarklein listet das Urteil auf, 
was gegen die legale Saufk ul-
tur und für den illegalen Hanf-
genuss spricht. Demnach kann 
Alkoholmissbrauch dem Kon-
sumenten und den Menschen 
in der Umgebung erheblichen 
Schaden zufügen. Säufer wer-
den früher krank und arbeits-
los, und dem sozialen Abstieg 
folgt Verelendung und Siech-
tum. Übrig bleibt ein Häuf-
chen Asche in einer vom Sozi-
alamt gesponserten Blechdose, 
die im Massengrab der ano-
nymen Alkoholiker versenkt 
wird. Doch der Suff  kann noch 
mehr: 36% der Gewaltdelikte 
wie Totschlag, Vergewaltigung 
und Sexualmord werden unter 
Alkoholeinfl uss verübt. Dies 
alles und viel mehr legte das 
Gericht in die Waagschale, und 
das unter dem Aspekt, dass das 
BtmG dazu da ist, das Rechts-
gut der Volksgesundheit zu 
schütz en. Kurze Rede, langer 
Sinn, das Gericht sah keine Ge-
fahr für Volk und Gesundheit 
durch Hanfk onsum. Haschgift 
sei das Rauschmitt el mit den 
geringsten individuellen und 
gesamtgesellschaftlichen Wir-
kungen. Ein bis zwei Gramm 
Marihuana pro Tag sei weni-
ger schädlich als der tägliche 
Konsum von Alkohol oder 20 
Zigarett en. Kurzum: sola dosis 
facit venemum.

Damit aber nicht genug: 
Auch die Bestrafung der Ab-

gabe von Cannabisprodukten, 
die dem Eigenkonsum die-
nen, ist mit dem Grundgesetz  
unvereinbar, und zwar mit 
Artikel 2 Absatz  1, der jedem 
Bürger die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit gewährt. 
Diese Stelle in der Urteilsbe-
gründung liest sich wie ein 
schönes Märchen, und die 
poetische Formulierung, dass 
jeder Mensch ein „Recht auf 
Rausch“ hat, ist längst ein ‚ge-
fl ügeltes Wort’. Neskovic stellt 
fest, dass es auch zur Selbstbe-
stimmung des Bürgers gehört, 
eigenverantwortlich zu ent-
scheiden, welche Nahrungs-, 
Genuss- und Rauschmitt el er 
zu sich nimmt. Vor allem aber 
gehöre der Rausch wie Essen, 
Trinken und Sex zu den fun-
damentalen Bedürfnissen des 
Menschen. Ein verfassungs-
rechtlicher Eingriff  in dieses 
Recht sei nur zulässig, wenn 
dadurch die Rechte anderer, 
die verfassungsrechtliche Ord-
nung oder das Sitt engesetz  
verletz t werden. Der gemeine 
Hanf erfülle jedoch keines die-
ser Kriterien und sei in diesem 
Sinne nur eine harmlose Alter-
native, um sich zu berauschen. 
Daher stehe nach Ansicht der 
Lübecker Kammer das Abga-
beverbot von Gras und Hasch 
zum Eigenkonsum mit dem 
Grundsatz  der Rechtsstaatlich-
keit nicht im Einklang. 

Zu guter Letz t musste Ar-
tikel 2 Absatz  2 Satz  1 dran 
glauben, der das geschütz te 
Rechtsgut der körperlichen 
Unversehrtheit garantiert. Ja, 
auch erwachsene Menschen 
wollen vor Maßlosigkeit in Sa-
chen Rausch geschütz t werden, 
z.B. in und vor den Fußballsta-
dien. Das Hanfverbot bewirke 
jedoch das ganze Gegenteil, 
wenn der, der sich berauschen 
will, vor die folgenschwere 
Wahl gestellt wird, ob er sich 
legal mit gesundheitsgefähr-
dendem Alkohol oder illegal 
minderschädlichem Hanf be-
rauscht.

Nun, das war’s, der kühle 
norddeutsche Amtsschimmel 
hatt e gewiehert! Das medien-
verstärkte Echo des Haschisch-
urteils hallte über Wochen und 
Monate von den tiefschwarzen 
Alpen zurück, und das mit ei-
ner Lautstärke, die die braven 
Bürgersleute um den Schlaf 
brachte. Denn wie man sich 
denken kann, stimmten die 
Kiff er der Nation in den Cho-
rus ein. 1992 war das Jahr des 
Aufb ruchs, und es schien nur 
noch eine Frage der Zeit, bis 
das Bundesverfassungsgericht 
dem Unrecht des Hanfverbots 
ein Ende bereiten würde.

Am 9. März 1994 kam es 
dann zur Urteilverkündung 
des BVerfGe im süddeutschen 
Karlsruhe – und vorbei war’s 
mit Jubel, Trubel, Heiterkeit. 
Die acht Verfassungsrichter 

Unrecht muss 
Unrecht bleiben
Kinders, wie die Zeit vergeht! Eben jubelten wir noch 

über das Lübecker Haschischurteil, und schon sind 

zwanzig Jahre vergangen – also zwanzig Kriegsjahre. 

Die Kiff erhatz ist mehr denn je Staatsräson, und wer off en 

sein „Recht auf Rausch“ anmahnt, dem wird der Joint 

konfi sziert und eine Einladung zum Idiotentest zugestellt. 

Internationale Drogenpolitik 
in Aufbruchsstimmung?

2012 bringt zum Glück nicht 
nur beängstigende Weltunter-
gangs- und Endzeitszenarien. 
Vor allem die damit einherge-
hende Aufb ruchsstimmung ist 
für viele Menschen zu einer 
Chance geworden, um beste-
hende Strukturen sowie ihre 
Notwendigkeit und Eff ektivi-
tät zu hinterfragen. 

Gerade im Bereich der Dro-
genpolitik liegt deshalb ein 
spannendes Jahr vor uns. So 
geschah es unter anderem im 
House of Lords in London, als 
am 17. November 2011 ein of-
fener Brief mit dem Titel: „Der 
globale Drogenkrieg ist geschei-
tert, es ist Zeit für neue Ansätz e“ 
veröff entlicht wurde.

Übersetzung von David Rosse

DER GLOBALE DROGENKRIEG IST GESCHEITERT 

ES IST ZEIT FÜR NEUE ANSÄTZE

House of Lords, London

17 November 2011

Wir appellieren an die Mitglieder des Parlaments und die Öff entlichkeit folgendes einzusehen: „50 Jahre nach 

der Einführung der UN Single Convention (Int. Suchtgiftabkommen 1961) wurde festgehalten, dass der globale 

Krieg gegen Drogen gescheitert ist und viele unbeabsichtigte und verheerende Konsequenzen weltweit ge-

schaff en hat: 

Der Gebrauch illegaler Substanzen ist angestiegen, der Erwerb ist einfacher, günstiger und die Substanzen sind 

reiner als jemals zuvor (mit Ausnahme von Cannabis). Die UN schätzt die Zahl der DrogenkonsumentInnen auf 

250 Millionen weltweit. Illegale Drogen sind mit einem Umsatz von geschätzten 450 Milliarden $ mittlerweile 

die drittgrößte Industrie, gleich hinter Nahrungsmitteln und Öl. Diese Industrie liegt derzeit völlig in den Hän-

den der Mafi a. Der Drogenkrieg kostet die Steuerzahler unkalkulierbare Milliarden an $ jährlich. Die Zahl der we-

gen Drogen eingesperrten Menschen wird auf 10 Millionen weltweit geschätzt. Zumeist „kleine Fische“ - private 

Verbraucher oder Gelegenheits-Dealer. Die Korruption unter Staatsbediensteten ist speziell in den Produktions- 

und Transitländern verbreitet wie nie zuvor, sodass sie mittlerweile die Demokratie sowie die zivile Gesellschaft 

gefährden. (Beispiel Mexiko) Stabilität, Sicherheit und Entwicklung sind durch diese „Nebeneff ekte“ vom Aus-

sterben bedroht, ebenso wie die Menschenrechte. Tausende Menschen sterben jedes Jahr im Drogenkrieg. Von 

der drogenfreien Welt, welche die Verfechter des Drogenkriegs mit ihrer derzeitigen Politik anstreben, sind wir 

weiter entfernt als jemals zuvor. Durch die derzeitige Politik der Prohibition werden mehr Leid und Probleme 

geschaff en als gelöst. Es muss ernsthaft darüber nachgedacht werden, die Ressourcen nicht länger für die Krimi-

nalisierung von Millionen „normalerweise“ Gesetztes-treuen BürgerInnen auszugeben. Es ist Zeit für eine neue 

Herangehensweise, welche auf dem Schutz der Gesundheit, der Gefahrenminimierung, Kosteneff ektivität und 

nicht zuletzt auf der Einhaltung der Menschenrechte beruht. Es hat sich durchwegs erwiesen, dass die Politik 

der Entkriminalisierung bessere Resultate liefert als die Kriminalisierung. Unsere Drogenpolitik in diese Richtung 

zu verbessern ist eine der wichtigsten weltpolitischen Aufgaben dieser Zeit. Es ist für die Regierungen unserer 

Welt an der Zeit, ihre drogenpolitischen Ansätze fundamental zu überdenken. Dies hat die Globale Kommis-

sion zur Drogenpolitik unter der Führung des vorigen Präsidenten Kofi  Annan sowie anderen Welt -politikern 

bereits mit der Veröff entlichung des richtungsweisenden Reports zur Globalen Drogenpolitik bravurös gemeis-

tert. Dieser Report wurde bereits im Juni 2011 in New York und nun am 17. November 2011 im House of Lords 

präsentiert. Der Ursprung der aktuellen auf Prohibition beruhenden Drogen-Politik liegt in der 1961 verfassten 

Internationalen Suchtgiftkonvention (UN Single Convention). Es ist nun an der Zeit diesen Vertrag rechtlich auf 

Lösungsansätze zu überprüfen. Ein Dokument mit dem Titel „Neuverfassung der UN Konventionen“ wurde kürz-

lich in Auftrag gegeben, um aufzuzeigen, welche Gesetzesänderungen möglich sind, um einzelnen Ländern die 

Freiheit zu geben, ihre Drogenpolitik an die lokalen Bedürfnisse der Bevölkerung an zu passen. Im Gegensatz zu 

der Einheitslösung, welche bisher versucht wurde einzuführen.

Da wir weder das Verlangen, die Produktion noch die Verwendung von Drogen verhindern können, ist es Zeit 

für neue Lösungen, um die Schäden zu minimieren. Wir sollten unser Regierungen unterstützen, eine neue 

Politik basierend auf wissenschaftlichen Tatsachen durchzusetzen.

Hochachtungsvoll, 
Die Unterzeichner des öff entlichen Briefes: President Jimmy Carter Former President of the United States, Nobel Prize winner - President Fernando H. Cardoso Former 

President of Brazil - President César Gaviria Former President of Colombia - President Vicente Fox Former President of Mexico -President Ruth Dreifuss Former President 

of Switzerland -President Lech Wałęsa Former President of Poland, Nobel Prize winner - President Aleksander Kwaśniewski Former President of Poland - George P. Schultz 

Former US Secretary of State - Jaswant Singh Former Minister of Defence, of Finance, and for External Aff airs, India - Professor Lord Piot Former UN Under Secretary-Ge-

neral - Louise Arbour, CC, GOQ Former UN High-Commissioner for Human Rights - Carel Edwards Former Head of the EU Commission’s Drug Policy Unit - Javier Solana, 

KOGF, KCMG Former EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy - Thorvald Stoltenberg Former Minister of Foreign Aff airs (Norway) and UN 

High Commissioner for Refugees - Gary Johnson Republican US Presidential Candidate - Professor Sir Harold Kroto Chemist, Nobel Prize winner - Dr. Kary Mullis Chemist, 

Nobel Prize winner - Professor John Polanyi Chemist, Nobel Prize winner - - Professor Kenneth Arrow Economist, Nobel Prize winner - Professor Thomas C. Schelling 

Economist, Nobel Prize winner - Professor Sir Peter Mansfi eld Economist, Nobel Prize winner - Professor Sir Anthony Leggett Physicist, Nobel Prize winner - Professor 

Martin L. Perl Physicist, Nobel Prize winner - Mario Vargas Llosa Writer, Nobel Prize winner - Wisława Szymborska Poet, Nobel Prize winner - Professor Sir Ian Gilmore 

Former President of the Royal College of Physicians - Professor Robert Lechler Dean of School of Medicine, KCL - Professor A. C. Grayling Master of the New College of 

the Humanities - Professor Sir Partha Dasgupta Professor of Economics at Cambridge - Asma Jahangir Former UN Special Rapporteur on Arbitrary, Extrajudicial and 

Summary Execution - Dr. Muhammed Abdul Bari, MBE Former Secretary General of the Muslim Council of Britain - Professor Noam Chomsky Professor of Linguistics 

and Philosophy at MIT - Carlos Fuentes Novelist and essayist - Sir Richard Branson Entrepreneur and Founder of the Virgin Group - John Whitehead Chair of the WTC 

Memorial Foundation - Maria Cattaui Former Secretary-General of the International Chamber of Commerce - Nicholas Green, QC Former Chairman of the Bar Council 

- Professor David Nutt Former Chair of the Advisory Council for the Misuse of Drugs - Professor Trevor Robbins Professor of Neuroscience at Cambridge - Professor Niall 

Ferguson Professor of History at Harvard University - Professor Peter Singer Professor of Bioethics at Princeton University - Professor Jonathan Wolff  Professor of Philo-

sophy at UCL - Professor Robin Room School of Population Health, University of Melbourne - Sir Peregrine Worsthorne Former Editor of The Sunday Telegraph - Dr. Jan 

Wiarda Former President of European Police Chiefs - Sting Musician and actor - Yoko Ono Musician and artist - Sean Parker Founding President of Facebook, Director of 

Spotify - Bernardo Bertolucci Film Director - Gilberto Gil Musician, former Minister of Culture, Brazil - John Perry Barlow Co-founder of the Electronic Frontier Foundation 

- Tom Lloyd Former Chief Constable of Cambridgeshire - Bob Ainsworth, MP Former UK Secretary of State for Defence - Peter Lilley, MP Former Secretary of State for 

Social Security - Tom Brake, MP - Dr. Julian Huppert, MP - Caroline Lucas, MP - Paul Flynn, MP - Dr. Patrick Aeberhard Former President of Doctors of the World - Lord 

Mancroft Chair of the Drug and Alcohol Foundation - General Lord Ramsbotham Former HM Chief Inspector of Prisons - Lord Rees, OM Astronomer Royal and former 

President of the Royal Society - Amanda Feilding, Countess of Wemyss Director of the Beckley Foundation

Um diesem immer lauter 
werdenden Aufruf nach einem 
globalen Richtungswechsel 
der Drogenpolitik den nöti-
gen Nachdruck zu verleihen, 
haben wir beschlossen die 55. 
Sitz ung der Internationalen 
Suchtgift Kommission (Com-
mission on Narcotic Drugs) zu 

okkupieren. Unter dem Mott o: 
„Occupy UNODC – Vienna 
2012“ werden tausende Bür-
gerInnen und Bürger aus allen 
Regionen der Welt mit promi-
nenter Unterstütz ung Wien für 
7 Tage zur drogenpolitischen 
Welthauptstadt machen. 

ENCOD (European Coaliti-
on For Just And Eff ektive Drug 
Policies), ein europaweites 
Netz werk aus Vereinen und 
Aktivisten, plant schon eifrig 
an der Umsetz ung dieser ein-
wöchigen Aktionsveranstal-
tung. 

Weiter geht‘s auf Seite 27

Occupy UNODC
1. Internationale Drogenfriedenskonferenz
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Michael Kleim ist evangeli-
scher Theologe und Seelsor-
ger in Thüringen. In einem 
Video erklärt er, warum er 
aufgrund seines Glaubens für 
eine grundsätz liche Neuori-
entierung der Drogenpolitik 
eintritt . 

Nicht nur der Drogenge-
brauch, sondern auch unsere 
Drogenpolitik habe Risiken 
und Nebenwirkungen wie 

den Abbau demokratischer 
Verhältnisse, sie fördere Kor-
ruption und Schwarzmarkt, 
stärke kriminelle Strukturen 
und verhindere einen sach-
lichen, menschlichen und of-
fen Umgang mit dem Thema 
Drogen, so der Stadtjugend-
pfarrer aus Gera.

Auf hanfj ournal.de am: 12.01.12 und 

auf www.hanfverband.de

Jugendpfarrer Kleim wirbt
Grundsätzliche Neuorientierung der Drogenpolitik 

Bunter, schöner, informa-
tiver - seit Anfang des 
Jahres sind die neuen 

„Cannabis legalisieren? Ak-
tuelle Fragen, Fakten und 
Argumente“ (ehemals „Hanf 

legalisieren! Aber warum 
eigentlich?“) Flugblätt er in 
überarbeiteter Form wieder 
erhältlich. Wer dem Deutschen 
Hanf Verband helfen möchte, 
den vorurteilsbehafteten Nor-

malbürger auf der Straße über 
Cannabis aufzuklären, hat 
nun wieder die Möglichkeit, 
die Flugblätt er zum Selbstkos-
tenpreis von 0,02 € zzgl. Por-
to im Online-Shop des DHV 
zu bestellen und zu verteilen. 
Falls ihr also interessiert seid, 
Aufk lärungsarbeit ehrenamt-
lich für den DHV zu leisten, 
dann bestellt die Flugblätt er 

im Online-Shop des DHV. 
Eine optimale Auslastung 
des zulässigen Portos erreicht 
man mit folgenden Bestellun-
gen:

75 Stück: 2,95 €
150 Stück: 5,20 €
700 Stück: 18,30 €
Die Preise sind inklusive 7% 

MwSt. und Porto innerhalb 
Deutschlands. Andere Stück-
zahlen sind natürlich eben-
falls möglich. Allen Bestellern 
im Voraus ein dickes Danke-
schön für die Unterstütz ung 
unserer Aufk lärungsarbeit. 

Das Flugblatt als pdf-Download

www.hanfverband.de

Übrigens, auch das „Rauschzei-

chen - Cannabis, alles was man 

wissen muss“ Buch ist wieder 

beim DHV eingetroff en und kann 

im Shop für 9,95 € zzgl. Porto be-

stellt werden.

shop.hanfverband.de

Cannabis legalisieren?
Flugblätter und Rauschzeichen wieder an Bord

stellten nüchtern fest, dass 
es auch oberhalb der Main-
Donau-Linie kein „Recht auf 
Rausch“ gibt. Zudem verlange 
der Gleichheitssatz  nicht, alle 
potentiell gleich schädlichen 
(?) Drogen gleichermaßen zu 
verbieten oder zuzulassen. In 
der Verwendung von Alkohol 
dominiere der Konsum, der 
„nicht zu Rauschzuständen“ 
führt. Und wenn doch, z.B. 
bei seltenen Anlässen wie das 
Münchener Oktoberfest und 
Plenarsitz ungen in der Kanti-
ne des Deutschen Bundestag, 
dann sei ja die berauschende 
Wirkung des Alks bekannt 
und würde durch soziale Kon-
trolle überwiegend vermieden. 
Zuletz t blieb der Hinweis, dass 
der Gesetz geber bei gelegent-
lichem Hanfk onsum geringer 
Mengen von der Strafe abse-
hen bzw. die Strafverfolgung 
wegen geringer Schuld ein-
stellen kann. Einzig die Auf-
forderung des Gerichts an den 
Gesetz geber, eine straff reie 
Mindestmenge festz uschrei-
ben, blieb vom Lübecker Ha-
schischurteil übrig – also die 
vermaledeite Rechtspraxis, 
die es jedem Schnüffl  er nach 
wie vor erlaubt, dem Kiff er 
die Tüte abzuziehen und eine 
Alibi-Strafanzeige zu schrei-
ben. Das Recht auf Rausch für 
Kiff er blieb eine Illusion, dank 
unserer braven Verfassungs-
richter, die der sorgfältig er-
arbeiteten Rechtsethik der Lü-
becker Kammer nicht folgten 
und damit der Legislative und 
Exekutive der BRD den Persil-
schein ausstellten, nur tüch-
tig weiter mit Kanonen auf 
Spatz en zu schießen.

Zuletz t bleibt die Frage, was 
aus dem mutigen Richter und 
Nestbeschmutz er aus Lübeck 
geworden ist. Nicht viel! Der 
gute Neskovic blieb seiner Li-
nie treu. Er trat aus der SPD 
aus und den Grünen bei. Als 
dann die „Öko- und Gesund-
heitsfaschisten“ an die Macht 
kamen, war Neskovic zur Stel-
le und verkündete lauthals: 
Wer grüne Ideen wählen wolle, 
dürfe nicht grün wählen. Vor 
allem aber sei Joschka Fischer 
als Außenminister vor dem 
Hintergrund der deutschen 
Kriegsbeteiligung im Kosovo 
nicht tragbar. Die Folge war 
ein Parteiausschlussverfahren 
und die Erkenntnis, dass die 
kriegslüsterne Grünenpartei 
wohl doch nicht der richtige 
Platz  für einen mutigen und 
entschlossenen Mann ist, der 
dem Frieden an allen Kriegs-
fronten das Wort redet. 2005 
kam der heute Dreiundsech-
zigjährige auf seiner Odyssee 
durch die deutsche Parteien-
landschaft dort an, wohin ein 
Arbeiterkind nun einmal ge-
hört – bei den LINKEN. Und da 
sitz t er nun unter der Kuppel 
des Reichstagsgebäudes, eckt 
überall und nirgends an, selbst 
bei den Genossen in seinem 
brandenburgischen Wahlkreis, 
denen er vorhält, sie würden 
von der SPD links überholt 
werden. Und das ist gut so, 
lieber Wolfgang! Sie sind das 
schlechte Gewissen der verlo-
genen Politikerbrut, also jenen 
böswilligen Menschen, die die 
vom Grundgesetz  garantierte 
freie Entfaltung der Persön-
lichkeit den Genusskiff ern und 
Hanfpatienten vorenthalten.
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